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bcmclhciUS für fräulein 5einmig in ZOPPOt.
Architekt Ado1f Bielefcldt in Danzig Zoppot.

er Grundriss dieses einfachen aber recht freundlich wir, geschoss weist eine Diele auf, die vom Treppenhause her be.
kenden Landhauses lässt durch die Lage des Treppen- leuchtet wird, und von weIcher vier Wohnzimmer, die Küche
hauses zum Eingange sofort erkennen, dass dassejbe mit Speisen kammer, die Mädcllenstube) Bad und Abort un

für zwei Wohnungen eingerichtet ist, also ein ZwcifamiJienhaus mittelbar zugänglich sind. Eine gleiche Raumeintc1iung ist tLir
mit zwei übereinan1dcrJicgcnden Wohnungen darstellt. Das Erd  die \Vohnung im Obergeschoss -  hier ein ausgebautes Dach

Ladeneit1fichttwg. Architel{t A d 0 1 f Bi eJ c f (; 1 d t in Danzi  , Zoppot.
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geschoss mit etwa 2 m hoher- Drempelwand - ebenfalls an
zunehmen.

Der Dachbodenraum befindet sich dann iiber der Kehl
balkenlage dieses Geschosses.

Im Erdgeschoss ist das Speisezimmer mit einer gediumi
gen un cl ÜberdacHten Halle verbunden, die auch vom Garten
her durch cine FI'citreppc zugänglich ist, wiihrend im Ober

geschoss durch .Wegfall des unteren Wand vorsprunges ein
offener Freisitz vor dem SpeisE::zimmer gewonnen wurde.

Das nach deJ" Strasse zu faUende GeWndc liess auch die
Anlage von gut beleuchteten KeJlerränmen zu und erhöht t"echt
':Yescntlich die ansprechende Erscheinung des Gebäudes, dessen
Ausseres ein PlItzbau in schlichten Formen mit Überstehendem
roten Ziegeldach und vortretenden Giebelsparren darstellt.
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bad n inrichtung und D(!Ue für ein bandhcms.

Zwei Raumstudien . von Architekt A d 0 I f Bi eIe f eid t in Danzig   Zoppot.
as, was wir jetzt als Raumkunst bezeichnen, ißt durchaus

ein Ergebnis der neuleitigen Bestrebungen in der Baukunst.
Noch vor fünfzehn Jahren etwa hätte niemand die jetzige

Entwicklung voraussehen können. Die alten Akademiker ver.
urteilen zwar auch Ilcute noch diese Bestrebungen a1s stilistische
Zuchtlosigkeit. Sie wissen nicht genug darüber zu klagen, dass
jetzt niemand mehr ein gothisches oder romanisches Zimmer
wili oder stiigerechte altdeutsche Einrichtungen verlangt oder
echte krummbeinige RokokomöbeJ mag j doch trösten sie sich
mit der Hoffnung, dass die Zeit dieser künstlerischen Ver
irrungen schnell vorÜbergehen und die geschichtlichen und
darum einzig echten und wahren Stile wieder den Sieg davon
tragen werden.

Diese Hoffnung werden sie aber wohl mit zu Grabe tragen
müssen. Gerade aus der beherrschenden Kenntnis der altcn
Stile und der früheren Kunstanschauungen sind ,die neuen als
geläuterte und freie l))1nstanschauungen hervorgegangen. . Hier

gibt es keine RÜckkehr, und die Entwicklung in un3erer Raum
kunst und des zugehörigen Kunstgewerbes schreItet mit gesetz
mässiger Stetigkeit vorwärts. Unsere Ausstellungen, darunter
namentlich als bedeutendste auf diesem Gebiete die letzte Aus
stellung in Dresden, offenbaren dies in Überzeugender Weise.
Die Befangenheit in geschichtlichen Stilen 1st gänzlich ge
schwunden, und überall drängt sich die Stoffgerechtigkeit als
neuer sieghafter Grundgedanke hervor. Aus ihr entwickeln
sich die neuen Schönheits gesetze: Der Zweck schafft den Raum,
der Stoff die Fqrm.

Die bei den hier beigefügten Entwürfe des Architekten
Adolf Bielefeldt in Danzig-Zoppot, cine Ladeneinrichtung und
eine Halle für ein Landhaus, sind Raumstudien schlichter Art,
doch ganz im Sinne dieser neuzeitigen Kunstanschauung ge
halten. Zu den gefälligen Formen Ist noch die belebende
Wirkung der farben hinzuzudenken.

5trassenmJsicht ZU einem eingebauten fiotel.
Architekt Ernst Specht in Chemnitz.

(Hierzu eine BildbeJlagc.)

orliegender Entwurf ist als Strassenansieht für ein ein- rechte Dreitetiung. Der jl/!ittelteil, von zwei Erkerbildungen be
gebautes Hotel geplant. Die Anordnung der Fenster stimmt begrenzt, überragt das kräftig zusammenfassende Haupt

'1. lässt auf eine Grundrissdurchbildung mit fünf Vorder. gesims und endet in einem feingeschwungenen Giebel, während
zimmer schliessen , was einer Gebäudebreite von etwa 2'2 bis die Aufbauten über den Seitenteilen in das Dachgeschoss zu
24 m entsprechen mag. Als Hauptbaustoff sollen Muschelkalk rücktreten.
und Kupfer iu Erscheinung treten, doch würde einc Durch. Kräftig betont ist auch der mittlere Haupteingang, den ein
bildung in Pl!tz den gewählten Bauforl11en ebenfalls entsprechen. weit ausladender Austritt mit gestützter Kupferüberdachung
Die Hauptglicdcrung der Schauscite zcigt eine klare senk. überdeckt.

Der Zweck des ortsstatutarischen .Bauverbots. *)
Von D f. AI fo ns D j c rs c h ke, Amts  und Gemeinde-Vorsteher, Privat-Dozent .1. d. Universität Breslau.

ie Rechtsguelle für das ortsstatutarische Bauverbot ist der
@ 12 des fluchtliniengesetzes, weJcher lautet:

"Durch Ortsstatut kann festgestellt werden, dass
an Strassen oder Strassenteilen, welche noch nicht gemäss den
baupollzeilichen Bestimmungen des Orts für den öffentlichen
Verkehr und den Anbau fertig hergestellt sind, Wohngebäude,
die nach diesen Strassen einen Ausgang haben, nicht errichtet
werden dürfen.

Das Ortsstatut hat die näheren Bestimmungen Innerhalb
der Grenze vorstehender Vorschrift festzusetzen und bedarf der
Bestätigung des Bezirksausschusses, in 8erlin .des Ministers des
Jnnern. Gegen den Beschluss des Bezirksausschusses ist il1ner
halb einer Präkiusivfrist von 2 Wochen die Beschwerde bei dem
Provinzialrate zulässig.

Nach erfolgter Bestätigung ist das Statut in ortsüblicher
Art bekannt zu machen."

Dieser Paragraph ist aus dem Schosse der Kommission
des Abgeordnetenhauses hcrvorgegangen. Wollen wir seInen
Zweck erkennen, so werden wir in erster Linie die Kommissions
berichte des Abgeordnetenhauses hierüber' studIeren müssen.
Das Oberverwaltungsgericht hat in der Entscheidung vom
25. April 1878 ausgeführt:

Der jetzige   12 war in der Regierungsvorlage noch nicht
enthalten, wurde vielmehr erst in den Kommissiol1sverhandJungen
des Abgeordnetenhauses eingeschoben, und zwar im Anschluss
an dei, jetzigen   15 (Regierungsvorlage   12). Dieser letztere
Paragraph enthielt singuläre Bestimmungen zur Erleichtel'ung
der Kommunen in Beziehung auf neu entstehende Strassen, bei
welchen die Freilegung, erste Einrichtung, Entwässerung usw.
auf gemeinsame Kosten der Unternehmer und angrenzenden
Eigentümer geschehen soll in billiger Ausgleichung mit den
Vorteilen, die ihnen aus der Neuanlage der Strasse erwachsen.

Zu ihrer praktischen Durchführung bedarf es aber eines
allgemeinen Bauverbots, durch welches die Unternehmer oder
,angrenzenden Eigentümer zur Erfüllung ihrer regulativmässlgen

Verpflichtungen genötigt werden. Hierdurch wurde die Kom
mission in ihren Verhandlungen darauf gefiihrt, dass im   15
(damals   12) auch ein Bauverbot liege, welches in der Re
gierungsvorlage noch nicht ausdrücklich erwähnt war. Da man
nun aber iln Laufe der Verhandlungen über die    1-11 in
der Kommission das Bedürfnis empfunden hatte, die Ent
schädigungsfrage für alle in diesem Gesetze vorkommenden
Baubeschränkungen und Bauverbote nach einheitlichen Grund
sätzen zu regeln (wie dies zunächst im   13 des Gesetzes ge
schehen ist), so ergab sich daraus die Notwendigl<eit, das im
15 enthaltene Bauverbot dort herauszunehmen, und (als
jetzigen   12) dem   13 voranzustellen, der nun dIe Frage der
Entschädigung umfassend auch für diesen Fall regeln soll.
Diesem Gange der Verhandlungen entsprechend hat dann der
Berichterstatter einen neuen   12 beantragt, dessen 1. Absatz
fast wörtlich endgültig ins Gesetz aufgenommen ist. Daran
sollte der übrige Inhalt des  '12 Abs. 2 bis Schluss der Re
gierungsvorlage (jetzt   15) angeschlossen werden. Die Kom
mission hat dann den Antrag ohne weitere Erläuterung im
Protokoll vom 16. April 1875 einstimmig angenommen. Aus
diesem Hergange zieht das Oberverwaltungsgericht den Schluss,
dass die in den    12 und 15 gemeinten Fälle im wesentlichen
dieselben sein sollten. Insbesondere liesse sich dies daraus
entnehmen, dass der erste Absatz des jetzigen   12 unverkenn
bar dem ersten Absatz der Regierungsvorlage (  12) nach
gebildet worden sei und dass man die übrigen Absätze des
12 der Regierungsvodage dem neuen PaI"agraphen ohne
weiteres angeschlossen habe. - Folgen wir den Ausführungen
des Oberverwaltungsgerichts. Wenn wir das über den Zweck
des Bauverbots Ausgesprochene noch einmal besonders hervor
heben! so ist es dies: Man habe sich in der Kommission verr
gegenwärtigt, dass es zur praktischen Durchführung des jetzigen
15 eines allgemeinen Bauverbots bedürfe. Durch dieses Bau
verbot sollten Unternehmer oder angrenzendc Eigentümer zur'
Erfüllung ihrer regulativmässigen Verpflichtungcn genötigt werden.

*) Aus "Ortsstatutarische Bauverbote, die Bedeutun  des   12 des Preusischen Pluchtliniengcsctzes fiir Praxis LInd Thcorie H von
Dr. Alfons Dierschlw. Berlln, Cari Heymanns Verlag 1907.
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Diese hier zum Ausdruck kommende Ansicht des Oberver
waltungsgerichts wird vielfach auch in der Literatur vertreten.
Man erblickt lediglich allein darin den Zweck des 9 12, dass
von seiten der BaupoJizeibehörde Baukonsense verweigert werden
können) nur damit die Gemeinde nicht um ihre Anliegerbei
träge komme, und man betont, dass hierin eine Ausnahme von
den sonstigen Grundsätzen des Polizeirechts zu finden sei.
Aber man geht fehl, wenn man lediglich in dem Schutz rein
kommunaler Vermögensinteressen den Zweck des {3 12 erkennen
will. Es wäre auch eine harte GesetzesbestitmTIung) wenn man
den Bau eines \Vohnhauses völlig verbieten woHte j weil anderer
seits die Gemeinde  päter bei An1egung der Strasse die auf
die Anlieger entfa1lenden Kosten nicht einziehen dürfte. Wäre
nur dieses der Zweck des Gesetzes, so müsste das Bauverbot
doch wenigstens abwendbar sein durch Vorauszahlung der An
liegerbeiträge bezw. Vorerfüllung allcr Verpflichtungen aus 9 15.
Das Bauverbot dürfte dann nur als eine ultima ratio der Ge
meinde in frage kommen. Aber zur Sicherung der Rechte aus
9 15 hätte es dieses Bauverbots überhaupt nicht bedurft. Die
Verpflichtung j AnIiegerbeiträge zu zahlen) erwächst nicht nUr
für denjenigen, der ein Haus an einer Strasse baut, nachdem
sie vö1iig fertig gestent ist) sondern auch für denjenigen) der
an einer noch nicht fertig geste1lten Strasse baut) nur mit der
Massgabe, dass die Heranziehung erst erfolgen darf, wcnn die
Strasse fertiggestellt ist. Erfordernis ist nur, dass bei Beginn
des Baues bereits fluchtlinien festgesetzt waren. Wegen solcher
Gebäude, die bereits vor Anlegung der Strasse errichtet werden)
findet eine Heranziehung nicht statt, wohl aber kÖfinen aUe
nach Beginn der Anlegung von Strassen errichteten Gebäude
zu dem Ersatz der Kosten herangezogen. werden. Die An
legung beginnt aber, wie das OVG. in konstanter Judikatur an
nimmt, bereits in dem Augenblick, wo die Strasse seitens der
Gemeinde projektiert wird, insbesondere sobald Fluchtlinien
festgesetzt sind. Kann aber der, der an einer projektierten
Strasse baut, sobald diese fertig gestellt ist) ohnedies zu den
Aniiegerbeiträgen herangezogen werden, so ist ein besonderer
Nachdruck des den Gemeinden aus 9 15 erwachsenden Rcchts
durch das Verbot) an projektierten Strassen zu bauen, nicht
nötig. Auch hätte ein solches Verbot) wenn es in allen Fällen
den Gemeinden das Recht, Anliegerbeiträge zu erheben) sichern
soiIte) nicht nur Wohngebäude mit einem Ausgang nach der
projektierten Strasse) sondern alle Gebäude umfassen mÜssen.

In der Tat Jassen denn auch die Materialien keineswegs
mit Sicherheit erkennen, dass dies das Motiv oder auch nur
eins der Motive für Einschaltung des 9 1 2 gewesen sei. Die
Darle ung in dem oben ausgeführten Erkenntnis des Ober
verw ltungsgerichtsj dass die l\oJ11mission sich vergegenwärtigt
habe) es bedürfe zur praktischen Durchführung der Bestimmungen
im S 15 eines a1igemeinen Bauverbots in S 12, ist nach den
vorliegenden Materialien des Gesetzes tatsächlich nicht be
gründ et. Es wäre übrigens in'ig, anzunehmen, dass Ober
verwaJtun sgericht hätte sich in dem mehrfach ausgeführten
E,.kenntnis auf den Standpunkt gestellt, dass Bauvcrbot des
12 wäre tedigilch zur praktischen Durchführung der Be
stimmungen in 9 15 von der I\ommission in das Gesetz ein
gefügt worden. In dem betreffenden Erkenntnis fiihrt das Ober
verwaltungsgericht den Nachweis j dass das Bauverbot des   12
sich nUr auf eine projektierte) nicht auf eine sogenannte
historische Strasse bezieht. Zu diesem Zweck zeigt es alts
der Entstehungsgeschichte des 9 12, dass dieser aus dem
jetzigen 9 15 hervorgegangen ist. In 9 15 ist abe,. von neuen
Strassen die Rede. Würde man den Satz "Zu ihrer praktischen
Durchführung bedarf es aber eines allgemeinen Bauverbots,
durch welches die Unternehmer oder angrenzende Eigentümer
zur Erfüllung ihrer reguiativmässigen Verpflichtungen genötigt
werden'l aus den Ausführungen des Obervenvaitungsgerichts
streichen, so würde die Beweiskette dieses Erkenntnisses
kein Glied verlieren. Diese Ansicht ist also nur ganz bei
läuficr dort allscresprochen. Einen wertvollen Fingerzeig für
den Zwec1( des t"> Bauverbots in 9 12 gibt dagegen eine andere
Stelle desselben Erl{enntnisses, die gleichzeitig am besten zeigt,
dass das Ober\/erwattungsgericht nicht lediglich in dcm Schutz
,.ein kommunaler Vermögensinteressen den Z reck des S 12 er
blicl<t. Etwas weiter unten ist nämlich eine Erläuterung aus
dem gedruckten I\ol11l11issionsbcricht auszugsweise wieder
gegeben. Da hier die Motive am deuliichsten zum Ausdl"Uck
1<0111I11en, sei deI" Bericht hier wörtlich ausgeführt.

"Auch der S 12 der Kommission ist r:eu. i1amentHcl1
grössere Städte haben die Erfahrungen gemacht, dass an pro
jektierten, noch nicht für den öffentlichen Verkehr fertig her
gestellten Strassen, oftmals weit entfernt von den schon vor
handenen Gebäuden) Wohngebäude errichtet werden. Dann
entsteht hinsicht1ich der Jetzteren und ihrer Be\vohncr ein förm
Hcher Notstand. Eine Strasse wird bei sch1cchtem \Vetter un
wegsam, die Häuser sind bei feuersgefahr nicht durch Spritzen
zu erreichen, die mangeihafte Enhvässerung erzeugt Unrein
lichkeit und Krankheitcn) die unteren Tei!e der Gebäude passen
nicht zu den Höhenlagen, \\'elche die Strasse später erhält US\\.
A.us polizeiJichen Gründen sieht die Stadt sich gezwungen,
wegen solcher Bauten mit grossen Kosten eine Strasse herzl1
steHen) die noch nicht nötig war) und vieIleicht zu einem beträcht
lichen Teii zwischen den alten Bauanlagen und diesen neuen
Wohngebäuden noch langc unbcbaut bleibt. Polizei und Ge.
meinde habcn sich schon in einigen Städten gezwungen ge
sehen, das Verbot zu erlassen und praktisch durchzufÜhren)
welches hier durch   12 des neuen Gesetzes für die Landes
teile) \vo die gesetzliche Basis zweifelhaft, Jegalisiert \verden
solI. Es ist dabei nicht die Meinung, die IHassregcl übcra!J
einzuführen. Nur von einem Ortsstatut Ist die Rede, d. h. von
der Bdugnis gewisser Gemeinden) die ohne das Verbot nicht
auszukommen vermeinen) dasselbe zu erlassen. Dass den Ein
wohnern durch solche MaSSnaJlmen der Gemeindebehörde nicht
zu nahe getreten werde) dafür bürgen zur Genüge die Ver
schriften der Alinea 2 und 3.

Diese und verwandre Momente werden dann a.ueh in den
übrigen Entscheidungen des OberverwaItungsgerichts wie In
denen des Reichs erichts hervorgehoben_ Die Gemeinden
sollen gegen den Nachteil geSc.'hDtzt \\ erden, welchen erfahrungs
gemäss das wilde Bauen herbeiführt, indcm schliesslich die
Gemeinden zur Herstellung von Strassen gezwungen werden,
die an sich hätten entbehrt werden können und vielleicht In
einem beträchtlichen Teile unbebaut bleiben. Einer- Zahl \'on
Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts liegt der Gedanke
zugrunde, dass die Gemeinde davor bewahrt wcrden soll) dass
ihr aus einer Strassenentwickelung) deren Entstehen sie ohne
das Gesetz nicht hindern konnte, Kosten erwachscn. In dem
selben Sinne hat auch das Reichsgericht entschieden. \Viihrend
der @ 15 der Überlastung der Gemeinden vorbeugen \-\'iJl hin
sichtlich solcher Strassen) deren aIsbaIdige Benutzung \virt
schaftliches Bedürfnis ist, wi!! der 9 12 die Gemeinden vor der
Gefahr schÜtzen) in Aussicht genommene Strassen, für deren
sofortige fertigstellung ein wirt chaft1iches BedÜrfnis nicht vor
liegt, vor dessen Eintritt fertig stellen zu mÜssen) weil vor
zeitig vereinzelte Anbauten stattgefunden haben.

Das Motiv) das dem S 12 zugrunde Hegt, ist also die Ab
sicht, die Gemeinde vor einer ungewoiitcn Enhvickelung ihres
Strassennetzes und dem damit verbundenen Nachteil fÜr die
Al!gemeinheit, und vor finanzicl1en Lasten zu schützen) nicht
so sehr das Recht auf AnJiegerbeiträge zu sichern. Verhinderung
des wilden Bauens, daneben der Schutz finanzieller Interessen,
aber keineswegs rein privatwirtschaftlicher Interessen der Ge
meinde ist der Zweck des Bauverbots. Es dient also dem
Schutz öffentlicher Interessel1.

I:.\'==H!

\7eI'5chieden 5,
FÜr dig Praxis.

freitragencie feuerfeste Wände. Das il1 der N',uze1l
im Bauwesen hervortretende Bestreben, die Baukonstruktionen
möaIichst aus unverbrennlichen Stoffen, aber doch leicht und
ohnbe zu hohe I\osten herzustellen - man denke nur ar. c!le
immer mehr zur Verwendung gelangenden Massivdeckcl1) Eisen
betonlwnstruktionen us\\'. -) hat auch dazu geführt, dass
man sowohJ für die Umfassungen von Gebäuden, als auch für
deren innere Scheidewiincte leichte, eisen verstärkte Massi /
wiinde auS verschiedenerlei Baustoffen h rstelIte, welche sich
selbst freitragen, indem die Eiseneinlagen an seitlichen Mat!er
pfeilern oder aU stürl\:eren festcn Wänden, oder auch an t lolz
oder Eisenkonstruktiollen befestigt wird, so dass diese Bau
teile die dazwischen gespannten Wände mittragen. J-lierdurch
wird erreicht, dass solche \Viinde K iner besonderen Unter
stützung Voll unten durch GrundmaL1ern  r"lanerbögen, t TJ:ägel'
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oder andere tragende Bauteile bedÜrfcn und fast Überall an
geuracht werden können, welcher Umstand allein bei vielen
Baulichkeiten, besonders auf wenig tragfähigem Grund und
Boden, eine grosse Ersparnis bedeutet.

Mit die ersten derartigen Wände waren 'wohl die be;
kannten, aus Drahtgeflecht und Mörtel hergestellten Rabitz
l\onstru!Üionen; auch Wände aus Gips- und Zementdielen, die
zwar nicht ohne \Veiteres freitragend sind, ihre Unterlage je
doch nur mässig belasten, sind lange bekannt und werden
vielfach angewendet. In den letzten Jahren ist Inan jedoch
dazu übergegangen, solche Wände nicht mehr aus Mörte]
mbchul1gcn oder hieraus gefertigten Platten mit oder ohne
einlagen, sondern aus gebrannten Ziegelsteinen von gewöhn
licher oder besonderer Form mit entsprechender Eiseneinjage
herzustellen) und damit ist in grösserem Umfange die Mög
lichkeit gegeben, solche wirIdich feuerfesten Wände nicht nur
a1s innere Scheidewände, sondern auch a1s Umfassungen, be
sonders für fabrik , Schuppen, oder ScIlcunenbauten und Unl'
wehrungen, aber auch fÜr 'Wohn, und Stal!gebäude zu ver
wenden. Die äussere l Ansic:htsiläche solcher Wände wird
meistens geputzt, bei einigen Konstruktionen ist auch Aus
führung als Rohbau zum Fugen möglich.

Die Konstruktionen letztgenanntc'" Art, waren insofern
immer noch verbesserungsfähig, als teils besondere For.msteine
erforderlich waren, teils das Anbringen der Eiseneinlagen ziem
lich umständlich und zeitraubend war und die Ausführung nur
besonders geschulten Arbeitskräften anvertraut werden konnte,
Hieraus ergab sich, dass die Hersteiiung solchcr Wände meist
nur dmch einzelnc Hauptvertreter fljr bt::stimmte Bez,irke er
folgen konnte, denen gcÜbte Leute zur Verfügung standen,
wodurch diese Wandkonstruktionen der allgemeinen Anwendung
noch vielfach entzogen wurden.

Ncuefdings wird eine andere derartige Konstruktion für
Putz  und fugenbau nach System "Sarto/! in Vertrieb gebracht,
deJ"cn Ausführungsweise ausserordent!ich einfach ist, und die
HcrsteHung durch jeden gelernten Maurer ohne weiteres cr
möglicht. Die Verstärlmngseinlage dieser Wand bcsteht aus
lotrecht gestellten Eisenstäben von SchürmCll1ns Patentbaueisen
und diese wagerecht durchdringenden Rundeisenstäbe von 4 bis
5 mm Starke, dje gemäss dem Fortschreiten der \\randauf,
fiihl"ung nach und nach meist in jeder dritten Schicht ein
gelegt und mit ihren Enden an den Stützpunlden der Wand
auf ieichteste Art und Weise befestigt we,'den. Das Aus.
mauern erfoigt mit gewöhniichen Ziegelsteinen oder Hohisteinen
hoch kantig oder flacl1kantig eJ., bezw. 'I, Stein stark, nötigen
falis auch stärker) mitte1st verlängerten oder reinen Zement.
mörtels. Als leichte, aber durchaus trockenhaltende Um
fassungswand für Wohngebäude usw. kann die Sarto.Wand
doppelt mit dazwischen befindlicher Luftschicht hergestelltwerden,

Diese gesetzlich geschützte neuc Wandkonstruktion I<ann
im Gegensatz zu anderen Ausführungsweisen von jedem Bau
geschäft gegen Zahlung einer mässigen Lizenz ausgeführt
werden, und es sind die A usführungsl<osten dementsprechend
nicht hoch, da auch die erforderlichen Eiseneinlagen "ur etwa
35 Pf. für das qm kosten. In Hamburg ist bereits eine
G. m. b. H. fül' den Vertrieb dieser Wal1d il1 den Hallse.
$tädten und Schleswig-Holstein gegründet worden; der Ge
neralvertrieb ruht in den Händen der Firma Heynig '" Schneider
in Danzig (Mitglied des Verbandes Ostdeutscher Industrieller),
weiche bcreitwilligst jede weitere Auskunft erteilt.

Verhands..., Vereins... usw. Angelegenheiten,
Neuerungef1 im Au steJlui1gswesen. Eincu wichtigen

fortschritt im Ausstellungswesen bedeutet eine Massnahme des
"Verbandes deutscher Kunstgewerbevereine". Dieser hat sich
in seiner ietzten Tagung einstimmig dahin geäussert: Das
deutsche Kunstgewerbe ist im Zusammenwirken von Hand.
werk, Industrie und Kiinstlcrschaft so erstarkt, dass auf kunst
gewerblichen und ähnlichen Fachausstellungen von einer Preis
verteilung abgesehen werden kann. Die Ausstellungen sol/en
sich so gcstalten, dass dem Aussteller dIe Zulassung seiner
Arbeiten an sich eine Auszeichnung ist. Diesen ßeschll1ss hat
der Verband allen deutschen Bundesregierungen mitgeteilt. Es
steht zu hoffen, dass bCreits der kommende Winter die prak.
tische Durci]führung dieses Bcschlusses zeigen wird. Das

Vorgehen werden alle mit besonderer Zustimmung' begrüssen,
welche die fortschreitende Entartung des Auszeichnungswesens
auf unseren Ausstellungen nicht ohne Besol'gnis für eine Rück
wirkung auf die Hervorbringung selbst beobachtet haben.

Der Verband deutscher Architekten- und Ingenieur.
Vereine wird seine n ichstjährige Abgeordneten Versammlung
in Danzig abhalten, Es sollen dort Vorschläge gemacht
werden zu der frage, mit weichen Mitteln Einfluss gewonnen
werden könne auf die l<ünstierische Ausgestaltung privater
Bauten in Stadt und Land. Gleichzeitig wird in Danzig eine
Ausstellung aller Einzelvereine über ihre Tätigkeit auf diesem
Gebiete veranstaltet werden. Für den Arbeitsplan von 1907/08
ist als fleue Ver /Ll1dsaufgabe die frage bestimmt: Wie kann
die Stelll1ng der Architekten und Ingenieurc in den öffentlichen
und privaten VCJ'\.valtungskörpern gehoben werden.

Wettbewerbe.
Bottrop i. W. Zur Erlallgung von Skizzen für den Neu

bau eines Gymnasiums zu Bottrop schreibt Amtmann Böc]{en
hoff einen Wettbewerb l1nter den im Deutschen Reiche woh.
nenden Architekten mit Frist zum 21. November 1907 aus.
J\usgesetzt sind; ein 1. Preis von 1700 M., ein 2. Preis von
1000 ill. und ein 3. Preis von 600 M. Ankauf weiterer Entwürfe
von je 300 M, \vcrdcn beabsichtigt. Das Preisrichteramt haben
u. a. als Techniker Übernommen: Stadtbaurat, König!. Baurat
Radtke.Düsseldorf, Regierungsbal1meistcr Eckardt-Münster, Re.
gierungsbaumeister Hehl und Gemeindebaumeister Möllers.
Bottrop. Unterlagen gegcn 3 M. vom Gemeindebauamt.

Reclltsweseu.
(N"at\lull'Uck verboten.)

Unberechtigte führung des Titels J\laurermeister,
Ein gelernter Mamer, der am 1. Oktober 1900 sein Handwerk
aJs selbständiger Unternehmcr zu betreiben begonnen hatte, legte
sich am 1. Oktober 1904 den Titel "Maurermeister" bei. Er
wmde im Dezember 1905 wegen unberechtigter FÜhl ung diescs
Titels angeklagt, vom Schöffengericht zu einer Gcldstrafe ver.
urteilt, und das Landgericht verwarf die von ihm dagegen ein
gelegte Berufung, Der Angeklagte -- so wurde -in den Ent
scheidungsgrÜnden des Landgerichts ausgefÜhrt  - habe zwar
am 1, OJ<tober 1905 einen fünf jährigen selbständigen Betrieb
des Gewerbes hinter sich gehabt und deshalb zu diesem Zeit.
punJ\t das Recht erworben, Lehrlinge zu halten. für die Be.
antworiung der frage aber, ob der Angeklagte den Meister.
titel führen durfte, komme der Artikel 8 des Gesetzes, betreffend
die Abänderung der Gewerbeordnung vom 26. Juli 1897 in
Betracht: 'IWer beim Inkl"afttreten dieser Bestimmungen per
sönlich ein Handwerk seibständig ausübt, ist befugt, den Meister
titel zu fÜhren, wenn er in diesem Gewerbe die Befugnis zur
Anleitung von Lehrlingen besitzt." Das Gesetz sei am 1. Ok
tober 1901 in Kraft getreten, und an diesem Tage habe der
Angekiagte die Befugnis zur Anleitullg VO" Lehrlingen nicht
besessen. Die Übergangsbestimmung im Artikel 8 habe nur
wohlerworbene Rechte auf den Meistertitel schützen, nicht aber
neue Rechte schaffen sollen. Zudem habe der Angeklagte
seibst zugegebell, dass er mit der Annahme des Meisterlitels
ntcht einmal bis zur Erlangung' des Rechtes -der Lehrlings
haltung gewartct, sondern ihll schon 'ein Jahr vorher ange
nommen hatte. - Die vom Angeklagten eingelegte RevisIon
wurde vom Strafsenat des Oberlandesgerichts verworfen; der
Senat schloss sich den EntscheidungsgrÜnden der Vorinstanz
in allen Punkten an.

rd. Irrtümliche Bauerlaubnis fÜr bestimmungswidrige
Anlage von i\aminen. Ein Grundstücksbesitzer hatte auf
Grund eincr eingereichten Bauzeichnung die Genehmigung zur
EJ"flchtullg eines Wohnhauses nacilgesucht und erhaltell. In
der Bauzeichnung waren zehn Kamine vorgesehen, welche in
den bei den seitlichen, auf der Grenze stehenden Umfassungs.
wänden lagen. Bei dieser Bauerlaubniserteilung war der Poli
zeibehöl'de ein In-tum unterlaufen, denn nach der für den be.
treffenden Bezirk massgebenden Baupolizeiverordnung müssen
die Grenzwände Brandmauern und 1'1, Stein stark sein.
Werden Schol'l1stelne darin angelegt, so müssen sie wenigstens
um 1 Stein Stärke von der dem Nachbar zugekehrten Wand
fläche entfernt bleiben. - Letztercs war im vorlielfenden Falle
jedoch nicht beobachtet, und nachdein die Behörde von der
unvorSChriftsmässigen Beschaffenheit der Kamine Kenntnis er.
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langt hatte, wurde durch Verfügung die Entfernung sämtlicher
Kamine aus der Brandmauer binnen zwei Monaten angeordnet.
- Der Grundstncksbesitzer beantragte Dispens von dieser J"lass
nahme, dieser wurde jedoch abgelehnt, und nun erhob der
sich benachteiligt fühlende die Klage, die indessen sowohl
vom Bezirksausschusse wie vom Oberverwa!tungsgcricht ab
gewiesen wurde. Zweifcllos hat sich dic Behörde bei Erteilung
der Bauerlaubnis gei r r t; da aber gültige PoIizeiverordnungen
nicht nur das Publikum, sondern auch die Behörden binden
so sind diese verpflichtet, den poJizeigemässen Zustand herbei
zuführen. - Nicht richtig ist die Anschauung des Klägers,
die ihm seinerzeit erteilte Baugenehmigung sei ein s ti i i
schweigend er Dispens. Die Behörde hat vielmehr den
Verstoss gcgen das geltel1de Baurecht nicht erkannt, folglich
auch nicht davon dispensieren woBen; denn ein Dispensieren
kann nur bei erkannten Verstössen gegen das Baurecht in
frag;e kommen. - Auch mit seiner Meinung, schon aus
Billigkeitsgründen müsste die an ihn gcrichtetc Ver
fügung zurückgenommen werden, kann der Kläger nicht durch
dringen, denn BiJ1igkeitsgründe spielen wohl bei Erörterung der
frage, ob ein Dispens erteilt werden soll, eine Rolle, der Ver
waltungsrichter dagegen hat nicht nach Bi!ligkeit, sondern ledigJich
nach dem bestehenden Rechte zu entscheiden. - SchlieSölich
kann der Kläger sich auch nicht darauf berufen, dass die Bc.
hörde gegen andere Kaminanlagen gleichcr Art nicht einge
schritten ist. ZV'leifeIlos war die Behörde be re c h ti g t, im
vorliegenden faJJe einzuschreiten, und das musste zur Ab
weisung der Klage führen.

Blicherschau.
Ortsstatutarische ßauverbote. Die B deutung des   12

des Prcussischen fJuchtJiniengesetzes für Praxis und
Theorie von Dr. Alfans Dierschkc. Berlin, Carl
Heymanns Verlag 1907. Oktav. 92 Seiten. Preis 2,40 M.

Der genannte Paragraph erfährt hier eine  ründliche
rechtswissenschaftliche Erörterung und Klarstellung seines
förmlichen und stofflichen Inhalts. In einem Anhange sind
die Ortsstatuten von Bcrlin, ßres1au, Hannover und ein von
Germershausen in seinem Werk "Wegerecht Bd. II'1 aufge'
stelltes Musterstatut vergleichend zusammengestellt. Die Ab
hand!ung dÜrfte so nach für Baubeflissene und Ortsverwaltungen
von gleichem Werte sein.
Reinhaltung der Wasserleitung durch Rohrunterbrccher.

Von H. Metzger, Stadtrat. BerJin, Carl Heymanns
Verlag. Oktav. :8 S. Preis 0,60 M.

Ausgehend von einer Berliner Polizeiordnung, welche die
Verhinderung eines Rücksaugens von Schmutzwasser in die
Reinwasser'eitung betrifft, untersucht der Verfasser mit grosser
Gründlichkeit alle Möglichkeiten, die bei den gebräuchlichen
Spülaborten , Badeeinrichtungen und sonstigen Hauswasserab
leitungen zu einer Verunreinigung des Leitungswassers führen
können und bespricht die Art und Wirkung der gebräuchlichen
Abhilfsmittel. Die wertvolle Arbeit verdient die Beachtung so
wohl der fachmänner wie jedes Hausbesitzers lind Mieters.
Meyers Grosses l\onversations..Lexikon. Du Nachschlage

werk des allgemeinen Wissens. Sechste, gänzlich neube
arbeitete und vermehrte Auflage. Mehr als 148 000 Artikel
und Verweisungen auf über 18 240 Seiten Text mit mehr als
11 000 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf
über 1400 IIIL1strationstafeln (darunter etwa 190 Farben
drucktafeln und 300 selbständige Kartenbeilagen) sowie
130 Textbeilagen. 20 Bände in Halbleder gebunden zu
je 10 Mark oder in Prachtband ZU je 12 Mark. (Ver
lag des Bibliographischen Instituts in Leipzig lind Wien.)

Dei' "Grosse Meyer" ist bis zum 17. Bande gediehen und
damit ein neuer Stein in dem ruhmvollen Bau gesetzt worden.
In dem Bande, der die Stichwörter "Rio" bis "Schönebeck"
umfasst, fallen die Artikel über Russland und Sachsen, über
Schlesien und Schleswig-Holstein schon wegcn ihres grossen
Umfanges ins Auge. Wie die vielfachen Wandlungen unter
worfene geschichtliche und kulturelle Entwickelung dieser Staaten
gebiete trotz aller Kürze erschöpfend behandelt und alles Wissens
werte getreulich aufgezeichnet ist, kann meisterhaft genannt
werden. Dasselbe gilt, um zunächst uns ferner liegende Ge
biete zu erwnhncn, von den Aufsätzen Über Sansibar, Sardinien,
Shanghai, Römische Literatur, Russische Literatur, Rubens,

Schinkel, Rosegger, Hans Sachs, Rücke'L, Scheffel und SchWer.
ferner verweisen wir auf die Stichwörter "Römisches RechL(f
"Schenkung", "Sachverständiger", "Schauspielkunst'l, "Rokoko",
auf "Rückenmark", "Scheintod" und nSchIafkrankheit". Grass
ist die Zahl der technischen Beiträge, von denen wir in erster
Linie den i\rtii\cl "Schiff" (mit 3 Tafeln), "Schiffsartenl!J
pSchiffbau l' (mit je 2 Tafeln), "Schiffahrzeuge der Naturvölker"
und "Schiffhebewerke" herausgreifen. ll'luster von Anschau
lichkeit bilden der trefflich illustrierte Artikci "Schnellpressen",
die Darstellung der SchokoJadenfabrikation und der Beitrag über
Sch!acl1t  und Vieh höfe. Nicht minder gute BeurLeiIung vec.
dienen die Ausführungen und Abbildungen bei "Rohrpost:.
einrichtungen l ' , "Sägenlaschinen" , "Salzge\vinnung", Sä
maschinenil ; ebenso aus der Artikelreihe "Schiff" die Beiträge
"Schiffbau", "Schiffhebewerke" , nSchiffhygiene', "Schiffs
kreisel", "Schiffsvermessung". Aus dem Gebiet der Natur
wissenschaften finden sich reich Wustrierte Darstellungen
unter "Robben", "Säugetiere'l, I,Schädel", "Schildkröteni'
"Schlangen", "Schmetterlinge" , oder " Rose", "Rostpilze' i,
"Schmarotzerpflanzen". Physik und Chemie sind mit weniger
zahlreichen Beiträgen vertreten. 'VVas aber z:. ß. unter den
Stichwörtern "Säuren", "Salz'\ "SchlangengiftiI, "Röntgen
bilder", "SchneekristaIle(' und den dazugehörigen Tafe!n ge.
bracht ist, verdient vollste Anerkennung. WIr wollen noch
auf d\e grosse Zahl der farbigen und schwarzen Tafeln, Karten
und Beilagen aufmerksam machen, \'on denen wir 90, im Ver
gleich zu vorhergehenden Auflagen fast die Hälfte neue, fest
stellten. AlIcs in aJlem, der "Grosse i\'1eyer" bietet auch
technisch-naturwissenschaftlich vorzügliche Leistungen, so dass
wir unser gutes Urteil bei jedem neu erscheinenden Ba11de aus
voHer Übe;-zeug:ung bestätigerl könneI!.

Arbeitsmarkt im r onat Juli 1907.
Auch im Monat Juli hat die günstige Gesamtkonjunktur

des gewerblichen Arbeitsmarkts eine wesentliche Veränderung
nicht erfahren, wenn auch von einzelnen SteHen, z. B. der
Metallindustrie, gemeldet wird, dass neue Aufträge nicht mehr
in der gleichen Stärke eingehen, wie in den letzten Nlonaten.

Was die Lage im ßaugewerbe betrifft, war die Beschäfti
gung in Magdcburg und Breslau wie im Vormonat mässig. An
den anderen Orten war die Lage nach den Berichten jm all
gemeinen zufriedenstellend. Ein Überangebot an Arbeitskräften
wird aus Breslau, Nlagdcburg, tianau, ein teilweises Überange
bot aus Braunschweig berichtet. Die Arbeitsstreitigkeiten in
BerUn, Chemnitz, Cottbus dauerten im Juli an.

Von ungünstigem Einfluss auf die Lage in den Sägewerl(en
und holzbearbeitenden Betrieben NorddcutschJands \varen die
Arbeitsstreitigkeiten im Berliner Bauge\vcrbe  da die Abnehmer
hier mit Aufträgen zurückhielten.

Tarif- und Streikbewegunyen.
Beuthen O."S. Die Lohnbewegung im obersch!csischen

Steinsetzergewerbe hat zu einem beide Teile befriedigenden
Abschluss geführt. In einer im grossen Saale des Konzert
hauses hier abgeha1tenen Versammlung von Steinsetzmeistern
aus Beuthen, Königshütte, l<.attowitz, Myslowitz und Zabrze ist
beschlossen worden, zehnst:ünctige Arbeitszeit einzufUhren und
70 PI. Stundenlohn zu bezahlen.

Berlin. Von dem hiesigen Bauarbeiterstreik hört man
kaum noch etwas lind doch ist er noch lange nicht beendet.
Durch den Zuzug arbeits\vilIiger Elemente sind zurzeit 5000
Banarbeiter arbeitslos. D;:,s erfordert aus der Kass  eies
Maurerverbandes sehr grosse UnterstÜtzungssummen. Deshalb
soll e1n neuer Aufruf an al1e M,aurer ergehen, ßerlin 3treng
zu meiden.

Oppeln. 'Nie schon kurz berichtet, sind im hiesigen
Baugewerbe ernste Differenzen entstanden. Ein dcm Zentral'
verbande der Maurer Dcutschlands angehöriger ivlamergesclle
ist, als er bei einem Neubau um Arbeit ansprach, von dem
Bammternehmer nicht angenommen \vorden. Dies ist von ihm
lind seinen demselben Verbande angehörigen Arbeit; genossen
als eine Massrcgelung wegen seiner Zugehörigkeit zur Orgal1i
sation, in der er eine führende Stellung einnimmt) angesehen
worden, und es wurde deshalb seitens dieses Verb;:tncks
und seitens des cluistIichen Verbandes YOIl ßatlarbeitern und
Bauhilfsarbeitern, der sich mit dem ersteren Verbande so1i



darisch erklärte, die Sperre über den Bau verhängt und die
Einstellung des vermeintlich GemassregeJten geforde'rt. 29 Maurer
legten die Arbeit nieder. Von beiden Parteien ist das Gewerbe
gericht, als Einigungsamt angerufen worden. Eine Einigung
war indessen in den beiden. am freitag und Sonnabend abge
haltenen Sitzungen nicht 2;u erzielen. Ein Schiedsspruch kam
nicht zustande, da die Vertrauensmänner bei der Parteien in
ihrer Ansicht über die Berechtigung der Sperre auf Grund d'es
im Vorjahre geschlossenen Tarifvertrages einander gcgenübe].
standen. Es ist einc Sperre sämtiicher Bauten der beteiiigten
fjrma zu erwarten, der Arbeitgeberbund dürfte mit der Aus;
sperrung der beiden Verbände antworten.

i\üstrin. Wegen Lohnstreitigkeiten haben die hiesigen
Töpfergeseilen die Arbeit niedergelegt.

i(iet. Die GeneraJausspcrrung eines Teiles der Kjeler
Arbeiterscllaft, verbunden mit der Lahmlegung des gesamten
Baubetriebes, steht vor der Thür. Falls die ausständigen
Kutscher und Platzarbeiter der Holzlagereien nicht an ihre
Arbeitsplätze zurückkehren, werden nach einstimmig gefasstem
Beschlusse sämtIicl1e i}ALJmaterialienhandlungen, Hartsteinwerke)
Ziegelcien und Eisenwarenhandlungen von Kiel und seinen
Vororten ihre Geschäfte für den Verkauf von Waren der Bau
bl'anche schliessen. Da sich ferner die Inhaber der Holzver

- arbeitungsgcwerbe sowie des gesamten übrigen Baugewerbes
verpflichtet haben, Baumaterial nicht von auswärts zu beziehen
und bei eintretendem Materialmangel ihre Arbeiter zu ent
Jassen, wird in kurzem der grässte Teil der Bauten stiIJstehen.

Bautätigkeit.
Liegnitz, In der Stadtverordneten sitzung vom 5. d. M.

wurde die Vorlage, bdreffend den Bebauungsplan für die Süd
westvorstadt zwischen Neue tlaynauer- und Neue Goldberger.
strasse bis zur Liegnitz-Goldberger Eisenbahn vertagt, bis die
Mitglieder der Versammlung einen handlichen Plan mit Erläu
terungen in der Hand haben. Das neu zu bebauende Gelände,
in dem sich zurzeit die Rothersehe Ziegelei, frühere Tongruben,
Kiesgruben und Kräutereiäcker befinden, umfasst 73 ha, von
denen 22,7 ha auf Promenadenanlagen entfallen. 14,3 ha sind
für Strassen und Plätze vorgesehen. Geplant sind 4 bis 5
Durchgangsstrassen von 20 bis 24 !TI Breite, Strassen, die nur
auf einer Seite bebaut sind, solien 10m breit werden. Durch
den neuen ßebauungsplan entstehen Baublöcke von 120 m Länge
und 70 m Tiefe. Das ganze Geiände soll mit Villen bebaut
werden.

Steinau a. O. Die Bautätigkeit in hiesiger Stadt erstreckt
sich in dieser Saison hauptsächlich auf den Umbau von Ge
schäftslokalen.

Warmbrunn i. . In der Nähe der Villenkolonie "Zucker
schale" in Nieder Schreiberhau wird eine neue ViJJenko!onie
geschaffen. Eine Villa ist bereits im Bau begriffen. Ein grösseres
Grundstück soil dazu dienen, um daselbst ein grosses Sana
torium für Nervenkranke zu errichten.

Putzig. Eine recht rege Bautätigkeit macht sich in diesem
Jahre hier bemerkbar'. [n dei' Stadt, besonders am Marktplatz,
sind viele Erwelterungs- und Umbauten vorgenommen worden.
Ausserhalb der Stadt sieht man neue W ohn- und Wirtschafts
gebäude entstehen. Der Bau des neuen Pfarrhauses geht
seiner Vollendung entgegen. Mehrere Neubauten sollen noch
in diesem Jahre in Angriff genommen werden.

Geschäftliches.
i\eidels ß-Öfen. Bekanntlich war es Professor Meidingel',

der zuerst auf den Gedanken kam, den eisernen "Kanonen"
Ofen in einen Mantel Zi.I setzen, UI11 die unangenehme Strah
lung zu verhütcn. Es wurde aber bei diesem Ofen der fehler
begangen, den Mantel zu dicht an den Ofen zu legen. Hier
durch ergab sich trotzdem der Übelstand: Die Strahlung
wurde nicht In dem Grade aufgehoben, wie es wünschenswert
erschien. Um diesen Zweck noch besser zu erreichen, wurde
noch ein zweiter Mantel in den ersten gestelit, so dass der
Ofen in einem doppelten Mantel steckte. Nun strahlte der
Ofen allerdings nicht mehr so wie mit einem Mantel, aber er
büsste dadurch erheblich an Heizkraft ein. Die Raumluft wurde
wieder ebenso trocken wie bel einem Ofen ohne Mantel und

Heizgase gingen mit viel zu hohen Temperaturen /n denSchornstein.
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Um, die Heizkraft des Ofens zu erhöhen, stellte man ganz

eiserne Ofen (ohlle Schamottfütterung) her. Nun kühiten sich
die Heizgase Zwar besser ab a]s früher, dafür stieg aber die
Reparaturbedürftigkeit der Öfen ganz erheblich.

Man ben'utzte nun diese Mantelöfen ausser zum Heizen
auch zum LÜften von Räumen, indem man in Schulen und
Lazaretten in dem zwischen Ofen und Mantel bestehenden
Zwischenraum durch Röhren Luft von aussen leitete.

Bei den Versuchen, welche Geheimrat Professor R. Koch
im Berliner Hygienischen lnstitllt 1887 anstellte, wies der beste
Lüftungsofen unter 15 verschiedenen Systemen eine FÖrderung
von 250 cbm AussenJuft in der Stunde und eine Erhöhung
der erhitzten Luft um 250 0 C auf.

Bei dem darauf noch mit einem K.eidelofen angestellten
Versuche ergab sich eine Luftförderung von 1000 cbm bei
einer Erhöhung der Lufttemperatur um nur 60 0 C.

Dieses auffaHend günstige Ergebnis rÜhrte daher, dass die
erforderiiche Weite des Mantels auf Grund vorherig"er Fest
steHung der Leistung des Ofens in Wärmeeinheiten festgesetzt
war. Diese ermittelte Weite des Mantels war zwar ganz er
heblich grössec als die der übrigen Öfen, hattc aber das ge
wünschte Ergebnis: förderung grosser Luftmengen durch Um
lauf oder Lliftung bei geringer Temperaturerhöhung.

Diese Art der Ermittelung der Weite des Mantels nach
den VOm Ofen geleisteten Wärmeeinheiten ist auch bel den

sogen. Keidels ß Öfen angewandt worden, von
denen in nebecstehender Abbildung ein Schnitt
dargesteilt ist. Der Feuerraum und die feuer
züge sind hier mit Schamott ausgekleidet, um
einmal das Durchbrennen und die damit ver
bundenen kostspieligen Ausbesserungen zu ver
meiden, sowie um das Erglühen von einzelnen
SteHen der Heizflächen zu verhindern, an denen
dann die der Luft beIgemengten organischen
Bestandteile verbrennen und Ursache zu einer
brenzlich riechenden und trocknen Zimmerluft
gebcn, welche die bisherigen "eisernen Öfe!1 u
mit zu gering"en und noch dazu glühenden Heiz
flächen in Verruf gebracht h;t.' Die Grösse
der Heizflächen des hIer dargestellten Keidel
B.Ofens sind nun g"enau nach Vorschrift der
preussischen Militärbehörde angenommen, ", as
auch erfahrungsmässig bei guter innerer ein
richtung des Ofens genügt. In Bezug" auf letz.
tere sei bemerkt, dass hier /licht mehr die

Schnirt. seitlich verschiebbaren Türen des alten "Mei
dinger Ofen'l ver\.vendet sind, welche demselben auch den
Namen I,Kohlenfresser H eingetragen hatten, sondern dass mög
liehst luftdicht verschliessbare Türen mit Luflregelu/lgsscheiben
angeordnet sind, so dass sie den Ausspruch Kochs rechtfertigen,
"der Keidel-Ofen lässt sich regeln, wie ein zahmes Pferd sich
lenken lässt". Aus zwanzigjähriger Erfahrung heraus ist der
Keidel-B-Ofen vom Ingenieur Keidel-Potsdam konstruiert. Der
Ofen ist bel grösster Leistllng altf eine zehnstündige Brenn
dauer eingerichtet bei einmaliger Voll schüttung und für jeden
Brennstoff.

HandeisteiI.
Die schwedischen Pflastersteine werden teurer# Nach

rn     fr7e V    andd  nÄ bej  V    : e be;n::nbC   e 7 n n   r Gl   :
tarif zustande gebracht worden, der LOhnerhöhungen bewi1ligt. Es
ist daher eine entsprechende Steigerung der Verkaufspreise fÜr
schwedische Pflastersteine fÜr die kommenden Jahre zu erwarten.

ZwangSVersteigerung en.
Maurermstr. Georg Kleinrnichel, ßreslau,' Alsenstrasse 88,Glogauerstrasse t 7
Maurermstr. Georg Kleinmichel, Brcslau, Alsenstr. 86
Ofensetzmstr. Karl ]acJdsch, Altwasser/Waldenburg
Schlossermstr. Reinh. SChmidt, Sorgau/Ober Salzbrunn,Amtsger. Waldenburg 21. 11. 07
TJschlermstr. [iubert SchroHer, Ober#Salzbnmn, KolonieSandberg, Amtsger. Waldenburg 21. 11. 07
verehel. Tischlermstr. Martha Kühnöhl, Hohenfriedeberg,Amtsger. Bolkenhaln , 6. 11. 07
Zimmermann Ad. Weinhold, Leschwttz, Amtsger. Görlitz 26. 10. 07
Maurerpolier Paut Herdzina, Orzesche, Amtsg. Nicolai 0.8. 15. 11. 07
Bauuntern. I\arl Glomb, ZawodzicjSicmianowitz, Al11tsger.1\attowitz
Schlossermstr. Emil Kronc, Brombcrg
Töpfermstr.  Rich. M.urach, Widminnen: Amtsger. LÖtZC/l
Bauuntern. hanz Pilschka, Bischofsburg Opr.

26. 10. 07
26. 10. 07
28. 11. 07

15. 11. 07
29. 10. 07
2. 11. 07

13. 11. 07
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